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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie  
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen,  
die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Erläuterungen zum Fragebogen
Abgrenzung des Erhebungsbereichs
Großtagespflegestelle im Sinne der Statistik:
1. Zusammenschluss von mehreren Kindertagespflege- 

personen ( mindestens 2 Personen ) zur gemeinsamen  
Betreuung von Kindern über Tag oder 

2. Einzelne Kindertagespflegepersonen, die aufgrund 
einer Erlaubnis nach § 43 Absatz 3 Satz 3 SGB VIII 
mehr als 5 gleichzeitig anwesende, fremde Kinder betreu-
en dürfen. Für die Meldung zur Statistik ist es dabei uner-
heblich, ob zum Stichtag 1. März tatsächlich mehr als fünf 
gleichzeitig anwesende, fremde Kinder betreut werden. 

Großtagespflegestellen werden u. U. regional anders be-
zeichnet; z. B. als ( Kinder- ) Tagespflegegemeinschaft. Sie 
sind auch dann zur Statistik zu melden.

Auszug aus § 43 Absatz 3 SGB VIII im Wortlaut 
„Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleich-
zeitig anwesenden, fremden Kindern.¹ Im Einzelfall kann die 
Erlaubnis für eine geringere Zahl von Kindern erteilt werden.² 
Landesrecht kann bestimmen, dass die Erlaubnis zur Betreu-
ung von mehr als fünf gleichzeitig anwesenden, fremden  
Kindern erteilt werden kann, wenn die Person über eine  
pädagogische Ausbildung verfügt; in der Pflegestelle dürfen 
nicht mehr Kinder betreut werden als in einer vergleichbaren 
Gruppe in einer Tageseinrichtung.³ ( … )“

Erläuterungen zu den Erhebungsmerkmalen
 Anzugeben ist die Zahl der Kindertagespflegepersonen 

insgesamt je Großtagespflegestelle, die am Stichtag  
1. März eine Großtagespflegestelle betreiben.

 Anzugeben ist die Zahl der Kindertagespflegepersonen, 
die über eine Erlaubnis nach § 43 Absatz 3 Satz 3 SGB 
VIII verfügen. 

 Anzugeben ist die Zahl der Kinder, für die am Stichtag  
1. März ein Betreuungsvertrag in der jeweiligen Groß-
tagespflegestelle insgesamt besteht.

Beispiele:
1 In einer Großtagespflegestelle betreut eine Tages-

mutter mit einer Pflegeerlaubnis nach § 43 Absatz 3 
Satz 3 SGB VIII ganztags sechs Kinder. 

 Im Fragebogen einzutragen ist hier 1 Kindertages- 
pflegeperson insgesamt; darunter 1 Person mit  
Erlaubnis nach § 43 Absatz 3 Satz 3 SGB VIII und 6 
betreute Kinder. 

2 In einer Großtagespflegestelle sind zwei Tagesmütter 
ohne Erlaubnis nach § 43 Absatz 3 Satz 3. Eine  
Tagesmutter betreut ganztags 2 Kinder und nachmit-
tags zusätzlich 2 andere Kinder; eine weitere Tages-
mutter betreut ganztags 3 Kinder.

 Im Fragebogen einzutragen sind hier 2 Kindertages-
pflegepersonen insgesamt; darunter keine Personen 
mit Erlaubnis nach § 43 Absatz 3 Satz 3 SGB VIII und 7  
betreute Kinder. 

3 In einer Großtagespflegestelle sind zwei Tagesmütter 
ohne Erlaubnis nach § 43 Absatz 3 Satz 3. Eine  
Tagesmutter betreut vormittags 3 Kinder und nachmit-
tags 2, jedoch andere Kinder; eine weitere Tagesmutter 
betreut ganztags 5 Kinder. Zudem betreut in dieser 
Großtagespflegestelle eine Tagesmutter mit einer  
Erlaubnis nach § 43 Absatz 3 Satz 3 SGB VIII ganz-
tags 4 Kinder. Von der Möglichkeit mehr Kinder zu  
betreuen macht sie keinen Gebrauch. 

 Im Fragebogen einzutragen sind hier 3 Kindertages-
pflegepersonen insgesamt; darunter 1 Person mit 
Erlaubnis nach § 43 Absatz 3 Satz 3 SGB VIII und 14 
betreute Kinder.
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Soweit die Erteilung der Auskunft freiwillig ist, kann die Einwilligung in die 
 Verarbeitung der freiwillig bereitgestellten Angaben jederzeit widerrufen 
 werden. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem 
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter https://www.
statistikportal.de/de/statistische-aemter. 

Geheimhaltung
Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 
B Stat G.

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummer, Löschung
Name	und	Anschrift	der	auskunftgebenden	Stelle,	Name	und	Kontaktdaten	
der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sowie die  Kennnummer 
der Einrichtung sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durch-
führung der Erhebung dienen. Sie werden nach Abschluss der Überprüfung 
der  Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit 
gelöscht.

Die	vom	statistischen	Amt	vergebene	Ordnungsnummer	dient	der	Unterschei
dung der in die Erhebung einbezogenen Einrichtungen sowie der rationellen 
Aufbereitung der  Erhebung. Sie besteht aus einem Regionalschlüssel für das 
jeweilige  Bundesland, den jeweiligen Kreis und die jeweilige Gemeinde sowie 
einer	frei	vergebenen		laufenden	Nummer.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet 
 wer den, können

 – eine	Auskunft	nach	Artikel	15	D SG V O,
 – die	Berichtigung	nach	Artikel	16	D SG V O,
 – die	Löschung	nach	Artikel	17	D SG V O	sowie
 – die	Einschränkung	der	Verarbeitung	nach	Artikel	18	D SG V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder 
der	Verarbeitung	ihrer	personenbezogenen	Angaben	nach	Artikel	21	D SG V O	
widersprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft 
die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte 
oder den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis-
tischen Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 
gerichtet	werden	(Artikel	77	D SG V O).	Deren		Kontaktdaten	finden	Sie	unter	
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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